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Merkblatt 
 

für Jugendmitglieder des Vereins zur Förderung des Golfsports e.V. 
Geschäftsstelle: 92706 Luhe-Wildenau  

 
1. Jugend -Mitglieder,  -Beiträge 
 
1.1 Altersgruppen: 
  Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres  
  Jugendliche von Beendigung des 12. Lebensjahres bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres 
 
1.2 Jahres-Beiträge und -Gebühren: 
 
1.2.1 Beiträge an Förderverein Kinder und Jugendliche €   30,00 
  
1.2.2 Beiträge an Golfclub Schwanhof e.V. *(wg. DGV-Ausweis notwendig) 
   Kinder bis 12 Jahre (vollendet)              frei 
         Jugendliche 13 -18 Jahre                               €   25,00 
 
1.2.3 Gebühren für Platznutzung und Training *  
  Kinder bis 12 Jahre (vollendet)                                  frei  
   
* Es gilt stets die Beitragsordnung des GC Schwanhof e.V. und der Golfplatz Schwanhof GmbH & Co. KG. 
 
2. Training, (Trainingsgelände und Turnierplatz ist der GC Schwanhof)  
( Einteilung der Jugendlichen gemäß Trainingsplan im Aushang ) Änderungen vorbehalten! 
 
2.1 Jugend-C-Trainer Markus Wiederer (Anfänger bis Sp.Vg. 54)  
  
2.2 Jugend-C-Trainer Joachim Sanft (Spieler bis Sp.Vg.36)  
  
2.3 „Pro“ Florian Rieger (zwei Leistungsgruppen)  
      
2.4 „Pro“ Roman Rohrhofer (Leistungsspieler bis Sp.Vg. 36)  
 
 
3.  Sonstiges 
 
3.1 Bekleidung: sportlich leger, Turn- oder Joggingschuhe im Anfängerstadium, Mütze, regenfester      
      Anorak. Achtung, bei empfindlicher Hautcreme mit höherem Lichtschutzfaktor.  
3.2 Geräte: Schlägersätze, Golfbags, Trolleys und sonstige Ausstattungen stehen anfänglich leihwei- 
      se zur Verfügung. Für preisgünstige Eigenausstattung Rat der Trainer einholen (ggf. Beihilfen).  
3.3 Separater Jugendraum (Musikanlage und Billard), Kinderbetreuung (Spielecke f. Kleinkinder) 
 
4.  Spenden 
Es steht jedem Mitglied frei, neben dem Beitrag eine zusätzliche Spende zu entrichten.  
 
Fo. 3/01,  30.11.07 


